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1 Überblick Staubarmes Arbeiten
Einleitung 
Auf der Baustelle werden häufig bei der Herstellung und insbesondere bei Umbau-, Instandsetzungs- und 
Abbrucharbeiten Bauteile und Bauwerksteile, z. B. aus Mauerwerk, Beton, Estrich, Gips, Putz, so bearbeitet, 
dass dabei staubförmige Partikel freigesetzt werden. Bei Stäuben die bei Bauarbeiten entstehen oder frei-
gesetzt werden (siehe Abbildung 1), handelt es sich in der Regel um Mischstäube, die meist auch Anteile von 
Quarzfeinstaub enthalten. Quarzfeinstaub ist als krebserzeugend eingestuft.

Abb. 1: Staubfreisetzung bei der mechanischen Bearbeitung von Beton 
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Stäube können z. B. auch beim Reinigen des Arbeitsbereiches (bspw. durch die Staubaufwirbelung beim un-
erlaubten Kehren), Schleifen von Oberflächen (Parkettarbeiten, Trockenbau, Lackierarbeiten), Strahlarbeiten 
oder allgemein beim Abbruch und Rückbau von Bestandbauteilen, wie Dämmung, Fassadenblatten, Boden-
klebern, Putz oder Mauerwerk, entstehen. Bei all diesen Arbeiten besteht oft ein beträchtliches Gesundheits-
gefährdungspotenzial, welches durch angepasste Bauverfahren, Arbeitsschutzmaßnahmen und Geräte der 
Baustelleneinrichtung vermieden oder reduziert werden muss. 

Auch wenn die Stäube keine Gefahrstoffe enthalten sollten, können sie die Gesundheit gefährden. Besonders 
zu berücksichtigen sind die kleinen Partikel im Staub, die in die feinen Lungenbläschen (Alveolen) eindrin-
gen und dort entzündliche Prozesse oder Krebs auslösen können (A-Staub). Relativ große Staubteilchen 
(E-Staub) setzen sich zwar schnell an den Schleimhäuten des Nasen- und Rachenraums ab ohne dabei bis 
in die Lunge einzudringen, jedoch können sie je nach Art und Menge Schäden in der Nase, im Hals und im 
Rachenraum verursachen. Sind Personen längere Zeit diesem Staub ausgesetzt, besteht die Gefahr z. B. 
an einer chronischen Bronchitis, einem Lungenemphysem (Überblähung der Lunge) oder an einer Silikose 
(Staublunge) zu erkranken. In einzelnen Fällen kann aus einer Silikose Lungenkrebs entstehen. 

Beim Umgang mit asbesthaltigen Bauteilen, alter Mineralwolle, faserhaltigen Putzen, Klebern und Spachtel-
massen im Bestand sind weitere Maßnahmen zum Schutz vor Fasern erforderlich. 

Rechtliche Grundlagen 
Werden gesundheitsgefährliche mineralische Stäube z. B. Quarzfeinstaub oder andere Gefahrstoffe freige-
setzt, sind besondere Maßnahmen festzulegen, die in der GefStoffV beschrieben und in der TRGS 500, der 
TRGS 559 sowie weiteren Technische Regeln der Reihe 500 (Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Gefahr-
stoffen) konkretisiert werden. Auf dieser Grundlage sind in vielen Fällen technische, organisatorische und 
personenbezogene Anforderungen zur Staubminimierung und zum Staubschutz erforderlich.

Sicherer Umgang mit Stäuben 
Verfahrensbedingt entstehen auf Baustellen häufig hohe Staubfreisetzungen. Die Freisetzungen sind je nach 
Material und Bearbeitungsverfahren in ihrer Menge, der Intensität und der zeitlichen Dauer sehr unterschied-
lich und stets unerwünscht.

Ohne entsprechende Maßnahmen wird für die Konzentrationen freigesetzter einatembarer Stäube (E-Staub) 
und lungengängiger Stäube (A-Staub) häufig eine gesundheitsrelevante Konzentration festgestellt. Die Frei-
setzung von Stäuben ist daher stets zu vermeiden oder wirksam zu verringern.

Neben der Bearbeitung von Baustoffen, wie Bohren, Sägen und Schleifen, entstehen Stäube auf der Baustel-
le unter anderem auch bei der Reinigung von Arbeitsbereichen oder beim Einsatz pulverförmiger Baustoffe 
(z. B. Zement, trockene Mörtelmischungen). Daher sind geeignete Schutzmaßnahmen nach dem sogenann-
ten STOP-Prinzip vorzusehen. Wenn möglich soll die Freisetzung von Staub vermieden werden (S = Substitu-
tion), z. B. durch ein direktes Beschicken von Putz- oder Estrichpumpen aus einem Silo und nicht aus Säcken 
oder durch Einsatz gebrauchsfertiger Gemische. Ist dies nicht möglich, soll mit technischen Maßnahmen (T) 
die Freisetzung und Ausbreitung von Staub verhindert werden. Ist dies nicht ausreichend, sind zusätzliche 
organisatorische und personenbezogene Maßnahmen (O und P) erforderlich.

Einen Überblick zu Tätigkeiten und Maßnahmen gibt die Themenseite der BG BAU (https://www.bgbau.de/
themen/sicherheit-und-gesundheit/staub/massnahmen-gegen-staub-in-der-bauwirtschaft/).

Gemäß der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) gelten folgende Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit Ex-
position gegenüber einatembaren Stäuben: „Ablagerungen von Stäuben sind zu vermeiden. Ist dies nicht 
möglich, so sind die Staubablagerungen mit Feucht- oder Nassverfahren nach dem Stand der Technik (siehe 
Abbildung 2) oder saugenden Verfahren unter Verwendung geeigneter Staubsauger oder Entstauber zu be-
seitigen. Das Reinigen des Arbeitsbereiches durch trockenes Kehren oder Abblasen von Staubablagerungen 
mit Druckluft ist grundsätzlich nicht zulässig.“
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Abb. 2: Betonsägen eines Wandbauteils im Nasssägeverfahren 

Im Übrigen gelten die genannten Vorgaben insbesondere auch für Arbeiten mit handgeführten Maschinen, 
die ein starkes Staubemissionsverhalten haben (z. B. Schlitz- und Mauernutfräsen, Winkelschleifer, Schleif-, 
Polier- oder Bohrmaschinen), beim Anmischen von Sackware (Mörtel, Betone usw.) sowie bei Pflaster- und 
Abbrucharbeiten.

Praxishinweise 
Folgende Praxishinweise werden auf Grundlage der BG Bau Broschüre „Staubarm arbeiten, gesund bleiben“ 
empfohlen:
1. Staubarme Materialien verwenden 

Staub lässt sich vermeiden, indem verwendungsfertig angelieferte Produkte oder Granulate verwendet 
werden.

2. Staub an der Entstehungsstelle absaugen 
Bau-Entstauber, Vorabscheider und ergänzende Luftreiniger saugen den Staub direkt an der Entste-
hungsstelle ab. Auf eine passende Kombination der staubarmen Bearbeitungssysteme achten 
(https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/staub/staubarme-bearbeitungssysteme/)

3. Staubarme Verfahren anwenden 
Arbeiten sollten als Nass- oder Feuchtbearbeitungsverfahren bzw. in geschlossenen Anlagensyste-
men ausgeführt werden.

4. Staubige Luft reinigen und Arbeitsräume ausreichend lüften 
Bei staubbelasteter Luft sind Luftreiniger mit Abluftfilterung einzusetzen. Dabei ist darauf zu achten, 
dass regelmäßig Frischluft (unbelastete Außenluft) z. B. durch regelmäßiges Lüften zugeführt wird.

5. Staub mit Wasser niederschlagen 
Bei Außen- und Abbrucharbeiten ist das Material und die Luft mit Wasser zu befeuchten. Damit wird 
der Staub gebunden und fällt schneller zu Boden.

6. Maschinen und Geräte zur Stauberfassung regelmäßig reinigen, warten und prüfen 
Dadurch wird sichergestellt, dass die Maschinen und Geräte den Staub optimal aufnehmen und ab-
leiten.

7. Arbeitsplätze regelmäßig reinigen 
Bau-Entstauber der Staubklasse M regelmäßig zur Reinigung nutzen. Der bei der Arbeit aufgewirbelte 
Staub wird dadurch entfernt. Achtung: Staub nicht Kehren oder Abblasen!

8. Schutt und Staubablagerungen beseitigen 
Dadurch wird Staub entfernt, der sonst immer wieder aufwirbeln und die Luft belasten kann.

9. Staubfreier Transport und Entsorgung 
Vermeidung von Sackware, z. B. durch Einwegkartons. Verschüttetes Material zeitnah aufsaugen. 
Sollte Sackware erforderlich sein, sind beim Ausschütten, dem Anmischen und der Sackverdichtung 
ein Luftreiniger oder einzusetzen. Materialsäcke und Entstauberbeutel in geschlossenen Containern/
Behältern entsorgen.

10. Persönliche Schutzausrüstung 
Lassen sich aus arbeitstechnischen Gründen die hier aufgeführten Maßnahmen nicht realisieren, 
muss eine persönliche Schutzausrüstung getragen werden. Zusätzlich ist die Haut regelmäßig durch 
Waschen oder Duschen von Staubbelastungen zu reinigen. Schutzkleidung ist immer getrennt von der 
Arbeitskleidung aufzubewahren. Dadurch wird der Staub nicht von der Schutzkleidung auf die Arbeits-
kleidung übertragen. Alternativ kann Einwegschutzkleidung genutzt werden.
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Die erforderlichen Anschlüsse, Abschottungen und Aufstellflächen (z. B. Silos, Luftreiniger, Abfallcontainer) 
sollten bei der Planung der Baustelleneinrichtung berücksichtigt werden.

Wichtige Vorschriften und Regeln

 ● Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
 ● Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
 ● Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
 ● REACH-Verordnung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 

Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)

 ● TRGS 500 Schutzmaßnahmen
 ● TRGS 519 Asbest Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten
 ● TRGS 521 Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter 

Mineralwolle
 ● TRGS 524 Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen
 ● TRGS 559 Mineralischer Staub
 ● TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte
 ● TRGS 905 Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder repro-

duktionstoxischer Stoffe
 ● TRGS 906 Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren nach 

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 GefStoffV
 ● DGUV Regel 101-004 Kontaminierte Bereiche
 ● DIN 18007 Abbrucharbeiten: Begriffe, Verfahren, Anwendungsbereiche

Auf der Seite www.baua.de/baustelleneinrichtung finden Sie weitere Informationen zur Baustelleneinrichtung.
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